
Aus den Bauordnungen.

§ 32, Treppen

muss für den Größten zu erwartenden Verkehr ausreichen. 

(6) Treppen müssen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Für Treppen 
sind Handläufe auf beiden Seiten und bei großer nutzbarer Breite auch 
Zwischenhandläufe vorzusehen,

  1. in Gebäuden mit mehr als zwei nicht stufenlos erreichbaren Wohnungen,

  2. im Übrigen, soweit es die Verkehrssicherheit erfordert.

z. B. Bayern:

§ 35, Treppen

Für Treppen mit geringer Benutzung können geringere Breiten gestattet werden.

(6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben. 
Notwendige Treppen müssen beiderseits Handläufe haben; der zweite Handlauf 
darf sich in der nutzbaren Breite befinden. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen 
können Zwischenhandläufe gefordert werden. Satz 2 gilt nicht in Wohngebäuden 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen.

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen

z. B. Bremen:

§ 38, Treppen

Für Treppen mit geringer Benutzung können geringere Breiten gestattet werden.

(6) Treppen in Gebäuden geringer Höhe müssen mindestens einen, in allen anderen 
Gebäuden auf beiden Seiten einen festen und griffsicheren Handlauf haben; der 
zweite Handlauf darf sich in der nutzbaren Breite befinden.

z. B. Schleswig Holstein:

§ 34, Treppen

wenn hinsichtlich des Brandschutzes und der Art ihrer Benutzung keine Bedenken bestehen.

(6) Treppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Notwendige Treppen müssen 
beiderseits Handläufe haben. Die Handläufe müssen fest und griffsicher sein. 
Satz 2 gilt nicht, wenn Behinderte oder alte Menschen die Treppe nicht oder nur in 
seltenen Fällen zu benutzen brauchen, und nicht für Treppen von Wohngebäuden 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen und in Wohnungen. 

§ 34 a Treppenräume

z. B. Niedersachsen:
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